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Die geschichtliche Entwickelung der Rübenzucker-Besteuerung und -Industrie (S. U. Zoll' und Steuer'technisches: Brannt­
weinsteuer: Ermittelung des Alkohols im Branntwein und die Abfertigung von Likören, Fruchtsäften :c. betreffend (§. ll). Bräunt- 
weinstenernovklle vom 8. Juni 1891 betreffend (S. 2). Contingentirung betreffend sZ. 2). Deklaration des Maischaiawrials betreffend 
(S. 6). Bescheidung der Gewerbetreibenden durch die Behörden betreffend' -(S. 3). Zucker stener: Entnahme von Znckerproden und 
Rauchen in den Zuckerfabriken betreffend (S, 4). Zölle: Behandlung nach der Verzollung zu Grunde gehender Gegenstände (S. 4). 
Erbölnrng des E'naongszolls sü- A< tk>e>- und Essenzen t«: l). HansirhgndestDg'.ttrol' im. Elsaß betreffend (3. 4). der.'
Abgaben: Reichsaerichtserkennmis; vom.-13. Juli !8!)I, Gerichtsgtbünrenberechlirnig bei W-r.b.ns'.p stau Eo!,;i>.-l'.i -o;. ö-n e, r.n 
Verschiedenes: (S. 5). Personal-Nachrichten: (Z. 51 Anzeige-.: iS. 6).

Die ge-chrchLLicht Dntwickelrmg drr NüherrArcker- 
BesLeVernng rsnS -IrZDustric.

Bis in die Alitte des 1.8. Jahrhunderts hinein Wurde 
Zucker ausschließlich aus Zuckerrohr gewonnen. Als aber im 
Jahre 1747 der Chemiker Markgraf in Berlin das Vor­
handensein von Zucker in der Runkelrübe nachgewiesen, und 
sein Schüler Achard diese wissenschaftliche Entdeckung prak- 
tisch erprobt hatte, ging mag zuerst :n Schlesien mit dem 
Bau von Fabriken zur Herstellung von Zucker aus Runkel­
rüben vor. Die erste derartige Versuchsfabrik wurde im Jahre 
1796 in Cuucrn bei Steiuau a. O. eingerichtet und erzielte 
solche Erfolge, daß bald noch mehrere Rübenzuckersabrikcu 
entstanden. Die von Napoleon I angeordnet* Cvntinental- 
sperre, welche den ausländisch?« Rohrzucker vom Zuckermarkte 
des europäischen Festlandes verdrängte, hatte naturgemäß ein 
Emporblühen der inländischer: Nübeuzuckcriudustrie zur Folge. 
Mach dem Aufheben der Continentalsperre ging jedoch dieser 
Industriezweig in Deutschland wieder bedeutend zurück, wäh­
rend er in Frankreich eine hervorragende Entwickelung zeitigte

Die Erfolge, welche Frankreich am den: Gebiete der 
Zuckergewiunuug aus Runkelrüben zu verzeichnen hatte, ver 
anlaßten Ende der 30er Jahre unseres Jahrhunderts auch 
Deutschland, sich der Rübenzuckerfabrikation wieder mehr wie 
bisher zuzuwenden, und führten zur Err chtung vieler neuer 
Fabriken. Im Bctriebsjahre 1836 37 bestanden im Gebiete 
des deutschen Zollvereins bereits 122 Rübenzuckersabriken, 
welche Zahl sich bis 1839/40 aus 152 erhöhte, bin Rüben 
wurden in dein erstgenannten Jahre .306923 EeNtuer verar­
beitet, weiche eine Zuckeransbente von 25 346 Centner Roh­
zucker ergaben. Im Betriebssichre 1839,40 kanten 4 405637 
Centner' Rüben zur Herstellung von 220282 Centner Roh- - 
zucker zur Verwendung. Die.zur Zucke: sabrikation verwendete 
Rübenmenge war also in der genannten Zeit nun das Acht­
fache gestiegen.

Bei den: vermehrten Komum an Zucker in: Gebiete des 
Zollvereins - im Jahre 1822 betrug derselbe pro Kops der 
Bcvölkernna 1.50. im Jabre 1836 4.07. im Jab e 184<>

zuckerfabrikation erscheint es erklärlich, daß die Regierungen 
der Zvlwercinsstaateu der Frage einer' Besteuerung des aus 
Runk; Silben in: AnZlarrde hergestellten Zuckers naher traten.

Bereits in: Jahre 1836 wurde dieser Gedanke dmch den 
Vertreter der königlich Bayrischen Regierung aus der ersten 
General-Zollcouserenz angeregt. Es vergingen jedoch mehrere 
Jahre, ehe unter den Regierungen des Zollvereins eine Eini­
gung über die Art der Besteuerung des Rübenzuckers zu 
Staude kam.

Auf eigene Hand erließ daher die Königlich Preußische 
Regierung untern: 21. März 1840 eine Verordnung wegen 
Erhebung einer Kontrol-Abgabc von den zur Znckerbercitung 
zu verwendenden Runkelrüben. Durch diese Verordnung 
wurde der aus Runkelrüben erzeugte Rohzucker mit cinrr Ab­
gabe von Thaler für den Centner belegt, welche von den 
zur Znckerbereitung bestimmlen rohen Rüben mit ^ - Sgr. 
vom Centner erhoben werden sollte. Das Gewicht der Rü­
ben war vor der Zerkleinerung derselben durch Verwiegung 
festzustellen, wobei' eine probeweise Gewichtsermittelnng ge­
stattet wurde. Für Fabriken, von unbedeutendem Umfange, 
welche in einen'. Bctriebsjahre weniger als 6000 Centner 
Rüben verarbeiteten, sollte eine Fchation der Abgabe ant 
Grund der angemeldeten und revidirtcn Materialvorräthe nach­
gelassen werden. Ein Erlaß oder eine Erstattung der Kon- 
trvl-Abgabe wurde in keiuem Falle gewährt. Zum .-wecke 
der Sicherung der Abgabe wurden die Besitzer von Rüben- 
Zuckerfabriken verpflichtet, ihre Fabrikanlage der Steuerbehörde 
mittelst Gerächc-Nachweisuirg und Grundriß der Betriebs- 
räu.me anzumelden, auch jede spätere Aenderung in den Ge­
rathen anzuzeigen Die angemeldeten Betriebsräume. sollten 
der /Aufsicht der Steuerbeamten unterliegen. Außerdem mußte

nach wen-von den Fabr.ilinbabcrn im Herbst jeden Jahrc 
dignng der Ernte ein Verzeichnis; sämmtlicher Rübenvorräthe 
der Steucroebestctte des Bezirks eingerOchr und jeder fernere 
Zugang von Rub u angezeigt werden. AinSchlnsse jede-'Ka- 
lenherrnonats wurde der Betrag der Abgabe festgestellt und 
den: Fabrikinbaber mitgetheilt, welcher die Steu 
endignug der WinkcrbetrieöSperiode in drei gleist 
an? 1. R. 1. I::' ':n.d i. istäst - u w ist:.:i-st r

nach Be- 
Tllciien,


